
Bewertungskriterien für die eingereichten Referenzen

Bewertung:

Gefordert ist die Einreichung vergleichbarer und abgeschlossener Referenzprojekte.

Mindestens eine vergleichbare und abgeschlossene Referenz, die nicht älter als fünf (5)

Jahre ist, muss für einen Träger der Sozialversicherung im Sinne des SGB erbracht 

worden sein.

Die Anzahl der einzureichenden Referenzen ist auf maximal zwei (2) begrenzt.

Als Mindestanforderung ist mindestens eine (1) vergleichbare und abgeschlossene 

Kundenreferenz je Rolle nachzuweisen, die nicht älter als fünf (5) Jahre ist.

Die Referenz muss Serveranwendungen mit dem Schwerpunkt Plone betreffen und von 

einem Referenzgeber stammen, der entweder der öffentlichen Verwaltung angehört, ein 

Träger der Sozialversicherung im Sinne des SGB ist oder der Versicherungs- bzw. 

Finanzbranche zuzuordnen ist.

Die Bieter sind aufgefordert, ihre Leistungsfähigkeit anhand der eingereichten Referenz-

projekte im Kontext der benötigten Leistungen, wie in Kapitel 2 beschrieben, dar-

zustellen.   

Gefordert werden folgende Mindestangaben:

 oBeschreibung der erbrachten Leistungen der Referenzprojekte: Auftrag, 

Durchführungsprozess und Herausforderungen, besetzte Rollen

 oNennung des Auftraggebers und eines Ansprechpartners

 oNennung der Branche

 oNennung der Projektdauer

 oOptional: Angaben zum Netto-Auftragswert

Die eingereichten Referenzen des Bieters bilden zugleich Leistungskriterien, die gemäß 

nachfolgendem Bewertungsschema bewertet werden. Die eingereichten Referenzen wer- 

den jeweils separat bewertet. Aus den bewerteten Referenzen wird ein Durchschnittswert 

gebildet.

Bewertungspunkte zur Bewertung der Referenzen anhand des Grades der Vergleichbar- 

keit zur ausgeschriebenen Leistung. Der Projekt- und Branchenkontext wird zusammen 

mit maximal 15 Punkten pro Referenz bewertet.

Bewertungspunkte



Mindestanforderung ist die Einreichung von einer (1) abgeschlossenen 
Kundenreferenz im Bereich der Plone Entwicklung, welche innerhalb 
der letzten fünf (5) Jahre abgeschlossen wurde. 

Mindestens eine (1) Referenz müssen aus einem der folgenden 
Bereiche stammen: Öffentliche Verwaltung oder 
Versicherungsunternehmen. Die Referenzen müssen eine klare 
Relevanz zum Einsatzbereich aufweisen.

Mindestens eine (1) Referenz aus den letzten drei (3) Jahren
ist nachzuweisen, die den Anforderungen entspricht.
Die Referenz muss aus dem Bereich der öffentlichen
Verwaltung, von Versicherungsunternehmen oder
aus dem Finanzdienstleistungssektor stammen. Dabei muss
die Referenz für einen Träger der Sozialversicherung
im Sinne des SGB erbracht worden sein, insbesondere
im Bereich einer Berufsgenossenschaft, und eine „Relevanz
zum Einsatzbereich“ aufweisen 

15

Mindestens eine (1) Referenz aus den letzten drei (3) Jahren
ist nachzuweisen, die den Anforderungen entspricht.
Die Referenz muss aus dem Bereich der öffentlichen
Verwaltung, von Versicherungsunternehmen oder
aus dem Finanzdienstleistungssektor stammen. Dabei muss
die Referenz für einen Träger der Sozialversicherung
im Sinne des SGB erbracht worden sein und eine „Relevanz
zum Einsatzbereich“ aufweisen
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Mindestens eine (1) Referenz aus den letzten drei (3) Jahren
ist nachzuweisen, die den Anforderungen entspricht.
Die Referenz muss aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung, von 
Versicherungsunternehmen oder aus dem Finanzdienstleistungssektor 
stammen und eine „Relevanz zum Einsatzbereich“ aufweisen

9



Mindestens eine (1) Referenz aus den letzten fünf (5) Jahren
ist nachzuweisen, die den Anforderungen entspricht.
Die Referenz muss aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung, von 
Versicherungsunternehmen oder aus dem Finanzdienstleistungssektor 
stammen und eine „Relevanz zum Einsatzbereich“ aufweisen

9

Gesamtpunktezahl auf max. 15 Punkte normiert max. 15


